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Sitzungsort Verbandsgemeinde Leiningerland,
Industriestr. 11, 67269 Grünstadt,
Sitzungssaal (5. OG)

Tagesordnung
öffentliche Sitzung
1. Wahl der/des Vorsitzenden und der/des stellvertretenden 

Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses der 
Ortsgemeinde Hettenleidelheim

2. Anfragen und Mitteilungen
nichtöffentliche Sitzung

Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 der Stiftung 
der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb

gez. Steffen Burkhardt, Ortsbürgermeister

	› Bebauungsplan „Hennenhecke“
hier: Bekanntmachung Satzungsbeschluss gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB i. V. m. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hettenleidelheim hat in 
seiner Sitzung am 04.06.2025 den Bebauungsplan „Hennen-
hecke“ mit den dazugehörigen textlichen Festsetzungen, 
einschließlich der gestalterischen Festsetzungen (örtlichen 
Bauvorschriften) gemäß § 88 Landesbauordnung (LBauO) 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen 
Fassung i. V. m. § 24 Gemeindeordnung (GemO) als Satzung 
beschlossen.
Der Bebauungsplan, einschließlich der Textlichen Festsetzun-
gen und der Begründung, kann ab sofort bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Leiningerland, Industriestraße 11, 
67269 Grünstadt, während der üblichen Sprechzeiten von 
der Öffentlichkeit eingesehen werden. Weiterhin können die 
Unterlagen über das Geoinformationssystem der Kreisverwal-
tung Bad Dürkheim unter https://gis.kreis-bad-duerkheim.de/
bad_duerkheim_online/index.php?service=BPlaene abgeru-
fen und eingesehen werden.
Der Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan schwarz 
umrandet dargestellt.

Der Bebauungsplan „Hennenhecke“ tritt mit der Bekannt-
machung in Kraft.

Hettenleidelheim, 06.06.2025
gez. Steffen Burkhardt

Ortsbürgermeister

Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen gem. 
§ 36 BauGB, Antrag auf Baugenehmigung
Fassadenänderungen an einem Bestandsgebäude
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen 
nach § 36 Abs. 1 BauGB zum Bauvorhaben.
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen gem. 
§ 36 BauGB, Bauvoranfrage
Errichtung zweier Doppelhaushälften, eines Einfamilien-
hauses, sowie einer Garage
Die Gemeinde erteilt das gemeindliche Einvernehmen nach § 
36 Abs. 1 BauGB zum Bauvorhaben.
Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer B und der 
Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Großkarlbach rückwir-
kend zum 01.01.2025 für den Haushaltsausgleich
Der Gemeinderat beschließt,
den Hebesatz der Grundsteuer B rückwirkend zum 01.01.2025 
von 465 % auf 475 % und
den Hebesatz der Gewerbesteuer rückwirkend zum 01.01.2025 
von 380 % auf 395 %
nicht anzuheben.
Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und 
Anlagen der Ortsgemeinde Großkarlbach für das Haus-
haltsjahr 2025
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der 
Ortsgemeinde Großkarlbach für das Jahr 2025 wird in der vor-
gelegten Form beschlossen.

Nichtamtlicher Teil

	› Förderverein Mühlenmuseum Leiningerland
Deutscher Mühlentag sehr gut besucht
Wir danken uns bei allen Besuchern, Helfern und Spendern für 
das gelungene Fest zum Deutschen Mühlentag am Pfingst-
montag.
Wir konnten bei strahlendem Sonnenschein in Großkarlbach 
ca. 1000 Besucher in allen 3 teilnehmenden Mühlen zählen.
Die beim Entenrennen noch nicht abgeholten Preise mit 
den Startnummern 50, 150, 193, 226, 313, 334, 342, 575, 581, 
589, 594, 596, 630, 646, 694 und 738 können beim Versiche-
rungsbüro Riegel abgeholt werden.
Zusätzlich wurden noch eine braune Damenstrickjacke und 
eine Geldbörse gefunden. Diese können in der Amtsstube des 
Bürgermeisters in dessen Sprechstunde abgeholt werden.

	› FWG Großkarlbach e.V.
Spielplatzfest
Die FWG Großkarlbach lädt alle Großen und Kleinen ein zum 
Spielplatzfest 2025 am Sonntag, den 29.06.2025, 11:00 
– 15:00 Uhr. Kommt vorbei und macht mit uns diesen Tag 
unvergesslich schön für unsere Kinder.

Hettenleidelheim
Ortsbürgermeister: Steffen Burkhardt
Tel. 06359 8001-5611,
Sprechstunde: mittwochs 18.00 - 19.00 Uhr 
und nach tel. Vereinbarung
E-Mail: hettenleidelheim@vg-l.de
E-Mail: bgm@hettenleidelheim.de

Amtlicher Teil und Mitteilungen

	› 1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschus-
ses der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Sitzungstag Dienstag, 24.06.2025, 18:30 Uhr


